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1. Planungsgrundlagen 

1.1. Planungsanlass und Planungsziele 

Die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 der Gemeinde Sandesneben ist seit 

2014 rechtswirksam. Für die bestehende Straßenrandbebauung aus Wohn- und Ge-

schäftshäusern südlich der Hauptstraße, wurden ein Mischgebiet sowie eine Ge-

meinbedarfsfläche für den Zweck öffentliche Verwaltung festgesetzt. Die rückwärti-

gen Grundstücksbereiche sind als Grünflächen festgesetzt worden. 

Im Zuge des Ausbaus des Regionalzentrums sowie der Neuerrichtung einer Kinderta-

gesstätte wurden für den westlichen Teil des Geltungsbereichs mit dem Bebauungs-

plan Nr. 17 bzw. dessen 1. vereinfachter Änderung sowie der 1. und 2. Änderung des 

Bebauungsplans Nr. 9 bereits neue planungsrechtliche Festsetzungen getroffen. Da-

bei wurden im Sinne einer baulichen Verdichtung insbesondere die überbaubaren 

Flächen in die rückwärtigen Grundstücksbereiche ausgeweitet und die hier festge-

setzten Grünflächen zurückgenommen. Die Gemeinde strebt nun als Maßnahme der 

Innenentwicklung in der zentralen Ortslage auch für den östlichen Teilbereich des 

Ursprungsplans eine höhere Nutzungsvielfalt und -dichte an. Die Gemeinde möchte 

in diesem Zusammenhang den Parkdruck an dieser zentralen Geschäftslage auf der 

Hauptstraße entspannen, indem zusätzliche Stellplatzflächen auf den privaten 

Grundstücken ermöglicht werden. Dazu sollen die festgesetzten Baugebiete gering-

fügig zu Lasten von Grünflächen vergrößert, der Geltungsbereich um ein östlich an-

grenzendes Grundstück ergänzt und die Baugrenzen geringfügig großzügiger ge-

schnitten werden. Die Regelungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung sollen sich 

im Sinne der Förderung einer einheitlichen städtebaulichen Entwicklung an den Fest-

setzungen der westlich angrenzenden Bereiche orientieren. 

Der Bebauungsplan dient einer Maßnahme der Innenentwicklung und wird im 

beschleunigten Verfahren gem. § 13 a Baugesetzbuch (BauGB) aufgestellt. Die 

Größe der möglichen Grundfläche beträgt mit rd. 1.200 m² weniger als 20.000 m². 

Durch den Bebauungsplan wird keine Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die 

einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen. Es 

bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 (6) Nr. 7 

Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter. Eine Umweltprüfung und ein 

Umweltbericht sind nicht erforderlich.  

1.2. Übergeordnete Planungsvorgaben 

Die übergeordneten Planungsvorgaben werden durch die Änderung des 

Bebauungsplanes nicht berührt. Die Planung weicht für den rückwärtigen Bereich 

hinsichtlich Größe und Nutzung der Grünflächen von den Darstellungen im 

Landschaftsplan ab. Diese Abweichung ist bereits mit der 1. Änderung des 

Bebauungsplanes für die Errichtung des Regionalzentrums vorgenommen worden. 

Die zentral gelegenen Bereiche sollen baulich verdichtet werden, um eine 

Flächeninanspruchnahme des Außenbereichs zu reduzieren. 
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Ausschnitt aus dem Landschaftsplan der Gemeinde Sandesneben 

1.3. Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 

Der genehmigte Flächennutzungsplan mit seinen Änderungen stellt für den 

Geltungsbereich bis auf eine ca. 800 m² große Fläche im südöstlichen Teil des 

Geltungsbereiches gemischte Baufläche dar.  

Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Sandesneben 
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Um dem Entwicklungsgebot des § 8 (2) BauGB zu entsprechen, wird der 
Flächennutzungsplan gem. § 13a BauGB im Wege der Berichtigung angepasst 
(siehe Anlage). 

1.4. Plangebiet 

Das Plangebiet liegt im zentralen Siedlungsbereich der Gemeinde Sandesneben, 

südlich der durch den Ort verlaufenden Hauptstraße (L 92). Die straßenbegleitende 

Bebauung setzt sich aus Wohn- und Geschäftshäusern zusammen und wird in südli-

che Richtung durch Gartenflächen sowie Grünflächen und einen Knick zur freien 

Landschaft abgegrenzt. Unmittelbar südlich des Plangebietes befindet sich eine na-

turnahe Anlage zur Regenrückhaltung. 

Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 3.600 m². Der Geltungsbereich wird wie folgt 

begrenzt: 

Im Norden: Südliche Straßenbegrenzungslinie der Hauptstraße (L 92) und 
Teilungslinien durch die Flst. 15/2, 216 und 15/7. 

Im Osten: Östliche Grenze des Flurstücks 14/2 und Teilungslinie durch das 
Flst. 15/9. 

Im Süden: Nördliche Grenze des Flst. 28/1. 

Im Westen: Östliche Grenze der Flurstücke 15/2 teilw. und 14/1. 

 

2. Planvorstellungen und wesentliche Auswirkungen der Planung 

Ziel der Planung ist es, im zentralen Ortsbereich eine bauliche Nachverdichtung auf 

rückwärtigen Grundstücksbereichen zu ermöglichen, die bislang teilweise als Grün-

fläche festgesetzt waren oder deren überbaubare Flächen nur die Bestandsbebau-

ung berücksichtigten. Darüber hinaus sollen die planungsrechtlichen Festsetzungen 

im Sinne einheitlicher Regelungen auf vergleichbaren Grundstücken mit den Best-

immungen des angrenzenden Bebauungsplanes harmonisiert werden.  

Durch eine Änderung der Zweckbestimmung des südlich entlang der Plangebiets-

grenze verlaufenden Grünstreifens wird die Anlage von in dieser Ortslage dringend 

benötigter privater Stellplätze ermöglicht, um den öffentlichen Straßenraum zu ent-

lasten. Wesentliche negative Auswirkungen werden hier nicht gesehen, da die priva-

ten Grünflächen bereits anthropogen überprägt sind. Durch die Festsetzung eines 

Schutzstreifens wird hier der Knick auch zukünftig als Abgrenzung der Bebauung zur 

freien Landschaft erhalten und geschützt. Zusätzliche Erschließungsanlagen werden 

aufgrund der vorhandenen Anbindung an die Hauptstraße nicht erforderlich. Mit der 

Anpassung der übrigen Planinhalte an die Festsetzungen des gültigen Bebauungs-

planes Nr. 9, 2. Änderung sind keine erheblichen negativen Auswirkungen verbun-

den.  
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3. Planinhalt 

Als Art der baulichen Nutzung verbleibt es bei der bisherigen Mischgebietsfestset-

zung. Damit entspricht die Planung dem städtebaulichen Charakter südlich der 

Hauptstraße (L 92), der durch Wohn- und Geschäftshäuser sowie weitere mischge-

bietstypische Nutzungen geprägt ist. Diese Nutzungsdurchmischung soll sich auch in 

Zukunft im Bereich der Hauptstraße weiterentwickeln. 

Durch die Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes werden die Baugebiete 

und die überbaubaren Flächen erweitert, um den Spielraum für eine Nutzbarkeit und 

Anordnung der Bebauung auf den Grundstücken zu optimieren und Baumöglichkei-

ten in den rückwärtigen Bereichen zu schaffen. Die Grundflächenzahl bleibt dabei 

unverändert. Die Festsetzungen lehnen sich insgesamt an die Regelungen des gülti-

gen Bebauungsplanes Nr. 9, 2. Änderung an. So nimmt die rückwärtige Baugrenze 

des Grundstückes 14/1 die Flucht der überbaubaren Flächen der Nachbargrundstü-

cke auf. Die Baugrenze des Grundstückes 14/2 orientiert sich an den bestehenden 

Grundstücksgrenzen und berücksichtigt den einzuhaltenden Grenzabstand. Auch 

die Bestimmungen zur Firsthöhe und zur Zahl zulässiger Vollgeschosse sowie die Bau-

weise werden übernommen. Dadurch wird eine einheitliche städtebauliche Entwick-

lung gewährleistet, die sich in das bestehende Orts- und Landschaftsbild einfügt. 

Die Erschließung erfolgt weiterhin über die bestehenden Grundstückszufahrten von 

der Hauptstraße (L 92), die Geh- Fahr- und Leitungsrechte bestehen weiterhin fort. 

Für die rückwärtig zurückgenommene Grünfläche erfolgt eine Änderung der 

Gebietsausweisung in Mischgebietsfläche, der Knickschutzstreifen orientiert sich an 

dem tatsächlichen Verlauf der Knickstruktur und wird in einer durchgängigen Breite 

parallel zum Verlauf des Knickwalls festgesetzt. 

Die übrigen Festsetzungen werden aus der 2. Änderung des B-Planes Nr. 9 auf diesen 

Bereich übertragen. 

3.1. Verkehrliche Erschließung 

Die verkehrliche Erschließung ist durch die Planung nicht betroffen. Die Grundstücke 

werden nach wie vor über die Hauptstraße (L 92) erschlossen. Die Lage der 

Zuwegungen zu den rückwärtigen Bereichen ist bereits über Geh-, Fahr- und 

Leitungsrechte geregelt. 

3.2. Immissionen 

Das Plangebiet wird durch Immissionen aus Verkehrslärm berührt. Aufgrund der Ent-

fernung zur Emissionsquelle des westlich liegenden Einzelhandelsstandorts und der 

zugehörigen Stellplatzanlage wird nicht von einer Relevanz gewerblicher Schall-

immissionen ausgegangen. 

Die bislang geltenden Festsetzungen zum Schutz gegenüber Verkehrslärm werden 

übernommen, da mit vorliegender Planung keine sensibleren Nutzungsarten 
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begründet werden. Grundlage für die Festsetzung passiver Schallschutzmaßnahmen 

bildet die Lärmimmissionsuntersuchung zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 17 

(Ingenieurbüro Ziegler, Mölln, November 2008). Die Ergebnisse dieses Gutachtens 

und die empfohlenen Maßnahmen zum Schutz vor Verkehrslärm (passive 

Schallschutzmaßnahmen) werden beachtet und die Festsetzungen des gültigen 

Planes übernommen. Für die Geltungsbereiche der aneinander grenzenden 

Bebauungspläne Nr. 17 und Nr. 9 sowie deren Änderungen gelten einheitliche 

Schallschutzbestimmungen. 

Im Hinblick auf zu erwartende Auswirkungen aufgrund der Anfälligkeit der nach dem 

Bebauungsplan zulässigen Störfallbetriebe im Sinne der Seveso-III-Richtlinie wird 

festgestellt, dass sich im Gemeindegebiet kein derartiger Betrieb befindet und durch 

die vorliegende Planung auch nicht begründet wird. 

3.3. Archäologie 

Es wird auf § 15 Denkmalschutzgesetz (DSchG) verwiesen:  

Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder 

über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflich-

tung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin oder 

den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, 

und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem 

Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die 

übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte 

in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder 

Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens 

nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung. 

Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeug-

nisse wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffen-

heit. 

4. Ver- und Entsorgung 

Die Ver- und Entsorgung des Gebietes soll durch Anschluss an die vorhandenen Ein-

richtungen erfolgen. Die Grundzüge der Ver- und Entsorgung sind durch die Ände-

rung des Bebauungsplanes nicht berührt.  

Das an der südlichen Plangebietsgrenze verlaufende verrohrte Verbandsgewässer ist 

beidseitig in einer Breite von mind. 3 m von Bebauung und Bepflanzung freizuhalten. 

Dies entspricht dem Entwässerungskonzept der Gemeinde Sandesneben. 

Das Oberflächenwasser wird in den südlich verlaufenden und inzwischen ausgebau-

ten Amtsgraben abgeführt. Das anfallende Oberflächenwasser auf den zusätzlich 

ermöglichten versiegelten Flächen wird auf den Grundstücken versickert. Hierzu wird 

eine Festsetzung zur Herstellung entsprechend wasserdurchlässiger Befestigungen 

aufgenommen. 
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5. Kosten 

Durch die Inhalte der Bebauungsplanänderung und -ergänzung sind für die Ge-

meinde keine Kosten zu erwarten. 

6. Naturschutz und Landschaftspflege 

Eingriffe in eine Maßnahmenfläche wurden bereits im Rahmen der 2. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 9 bilanziert und ausgeglichen. Durch die nur geringfügigen 

Änderungen der 3. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 9 wird keine 

Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die einer Pflicht zur Durchführung einer Um-

weltverträglichkeitsprüfung unterliegen. Eine Umweltprüfung und ein Umweltbericht 

mit Eingriffsbilanzierung sind gem. § 13a BauGB nicht erforderlich. 

Gleichwohl hat die Gemeinde artenschutzrechtliche Belange bei der Planaufstel-

lung zu berücksichtigen, um Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG auszuschlie-

ßen. Da in der Vergangenheit Hinweise auf das Vorkommen von Wechselkröten in-

nerhalb des Vorhabenraumes gegeben wurden, wurde bereits im Rahmen der 1. 

Änderung des benachbarten Bebauungsplanes Nr. 17 eine artenschutzrechtliche 

Stellungnahme vom Kieler Institut für Landschaftsökologie (April 2010) erstellt. Es wur-

de darauf hingewiesen, dass das Plangebiet kein hohes Potenzial für Vorkommen 

der Wechselkröte aufweist, jedoch nicht ausgeschlossen werden kann, dass wan-

dernde Tiere während Bauarbeiten durch Baufahrzeuge zu Tode kommen können. 

Bereits in der 1. und 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 wurde dieser Tatbe-

stand berücksichtigt, indem als Vermeidungsmaßnahme für die Hauptwanderungs-

zeit (Anfang April bis Ende Juni) Absperrvorkehrungen für Amphibien während der 

Bauzeit vorgesehen wurden. Für die vorliegende Planung wird dieser Hinweis eben-

falls übernommen. Bei Berücksichtigung dieser Vermeidungsmaßnahme stehen der 

Änderung und Ergänzung keine artenschutzrechtlichen Hindernisse entgegen. 

7. Billigung der Begründung 

Die Begründung zur Aufstellung der 3. Änderung und Ergänzung des Bebauungspla-

nes Nr. 9 der Gemeinde Sandesneben wurde von der Gemeindevertretung in der 

Sitzung am         gebilligt. 

Sandesneben, 

   Bürgermeister 
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13. Änderung des Flächennutzungsplanes durch Berichtigung im Zu-
sammenhang mit der Aufstellung der 3. Änderung und Ergänzung des 
Bebauungsplanes Nr. 9 der Gemeinde Sandesneben 

 

Sandesneben, 

   

 Bürgermeister 



Text (Teil B) 
1. Art der baulichen Nutzung gem. § 9 (1) 1 BauGB 

In allen MI-Gebieten sind Einzelhandelsbetriebe nur bis zu einer Verkaufsfläche von max. 
250 m² zulässig gem. § 1 (5) und (9) BauNVO. 

In allen MI-Gebieten sind die in § 6 (2) Nr. 6 bis 8 BauNVO aufgeführten Gartenbaube-
triebe, Tankstellen und Vergnügungsstätten nicht zulässig gem. § 1 (5) BauNVO. 

In allen MI-Gebieten ist die Ausnahme des § 6 (3) BauNVO nicht Bestandteil des Bebau-
ungsplanes und somit nicht zulässig gem. § 1 (6) BauNVO. 

2. Maß der baulichen Nutzung gem. § 9 (1) 1 BauGB 
Überschreitungen der festgesetzten zulässigen Grundflächenzahl durch die in 
§ 19 (4) BauNVO aufgeführten Anlagen sind bis zu einer Gesamtgrundflächenzahl von 
max. 0,8 zulässig gem. § 19 (4) BauNVO. 

3. Grünflächen gem. § 9 (1) 15 BauGB 
Auf der festgesetzten Grünfläche mit der Zweckbestimmung Abschirmgrün sind bauliche 
Anlagen und Versiegelungen jeglicher Art nicht zugelassen. 

4. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft gem. § 9 (1) 20 BauGB 
Die festgesetzte Grünfläche mit der Zweckbestimmung Knickschutzstreifen ist durch eine 
einschürige Mahd und Abfuhr des Mähgutes zu einer Gras- und Krautflur zu entwickeln. 
Bauliche Anlagen sowie Versiegelungen jeder Art sind hier unzulässig. Die Anlage eines 
wassergebundenen Wanderweges in einer Breite von max. 2,50 m innerhalb der Fläche 
ist zulässig. Zum Knickwall ist ein Abstand von 2 m einzuhalten.  

5. Lärmschutzmaßnahmen gem. § 9 (1) 24 BauGB 
Für Außenbauteile im Lärmpegelbereich IV ist für Aufenthaltsräume/Büroräume gem. 
DIN 4109 ein resultierendes Schalldämm-Maß von R'w,res= 40/35 dB einzuhalten. 

Für Außenbauteile im Lärmpegelbereich III ist für Aufenthaltsräume/Büroräume gem. 
DIN 4109 ein resultierendes Schalldämm-Maß von R'w,res= 35/30 dB einzuhalten. 

Für vollständig von der Hauptstraße abgewandte Gebäudeseiten können die Schall-
dämm-Maße um 5 dB gemindert werden. 

Schlaf- und Kinderzimmer, die an nicht vollständig von der Hauptstraße abgewandten 
Gebäudeseiten mit erf. R'w,res > 35 dB angeordnet werden, sind mit schalldämmenden 
Lüftungseinrichtungen auszustatten, sofern der notwendige hygienische Luftwechsel 
nicht auf andere nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik geeignete Weise 
sichergestellt werden kann. 

Von den vorgenannten Festsetzungen kann abgewichen werden, wenn im Rahmen ei-
nes Einzelnachweises ermittelt wird, dass aus der tatsächlichen Lärmbelastung geringere 
Anforderungen an den passiven Schallschutz resultieren. 

6. Anpflanzungen und Bindungen für Bepflanzungen gem. § 9 (1) 25a+b 
BauGB 
Für Stellplatzanlagen mit mehr als 5 Stellplätzen sind auf dem jeweiligen Baugrundstück 
heimische, standortgerechte, hochstämmige Laubbäume in einer Vegetationsfläche 
von mind. 10 m²/Baum zu pflanzen. Anzupflanzen ist 1 Baum/10 Stellplätze. 



Auf der festgesetzten Fläche mit Bindungen für die Erhaltung von Bäumen und Sträu-
chern ist die Errichtung baulicher Anlagen unzulässig.  

Alle mit einem Erhaltungsgebot versehenen Vegetationselemente sind auf Dauer zu er-
halten. Abgänge sind in gleicher Art zu ersetzen. 

7. Höhenlage gem. § 9 (3) BauGB 
Die festgesetzte max. zulässige Firsthöhe bezieht sich auf die Oberkante der zugehörigen 
Erschließungsstraße. 

8. Gestaltung gem. § 9 (4) BauGB i.V.m. § 84 LBO 
Dächer: 

Bei geneigten Dächern sind Dachneigungen bis max. 47° zulässig. Glänzende und spie-
gelnd glasierte Materialien sind nicht zulässig. Bei Dachflächen bis zu einer Dachneigung 
von max. 20° ist auch eine Dachbegrünung zulässig. Solaranlagen sind zulässig.  

Doppelhäuser und Hausgruppen sind in Bezug auf Dachform und -farbe sowie Traufhöhe 
jeweils einheitlich zu gestalten. 

Garagen und Nebengebäude: 

Garagen und Nebengebäude sind in Farbe und Materialien wie die zugehörige Haupt-
anlage auszuführen. Flachdächer und Holzbauten sind dabei ebenfalls zulässig. 

Werbeanlagen: 

Werbeanlagen sind nur an der Stätte der eigenen Leistung zulässig. Werbeanlagen auf 
Dächern und auf Dachaufbauten sind unzulässig. 

Gemeinde Sandesneben, Bebauungsplan Nr. 9, 3. Änderung 

Entwurf gem. § 3 (2) BauGB, GV 26.02.2019 
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